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RS OGH 1972/3/2 3Ob13/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.03.1972

Norm

ABGB §474

ABGB §476

Rechtssatz

Verstößt eine Bauweise gegen eine Dienstbarkeit, die in erster Linie die Erhaltung eines einheitlichen städtebaulichen

Bildes der Cottage-Anlage gewährleistet, so verletzt diese Bauweise privatrechtlichen Interessen der

Servitutsberechtigten auch dann, wenn durch das zu errichtende Bauwerk an sich nicht für alle Liegenschaften der

Berechtigten eine direkte Beeinträchtigung eintreten sollte ( SZ 36/66, RZ 967,69 ).
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